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Basel, 7. Mai 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 7. Mai 2024 
Verordnung über den Einsatz elektronischer Mittel zur Ton- und Bildübertragung in Zivil-
verfahren (VEMZ); Vernehmlassung; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 14. Februar 2024 wurde uns der Entwurf der neuen Verordnung über den Ein-
satz elektronischer Mittel zur Ton- und Bildübertragung in Zivilverfahren (VEMZ) zur Stellung-
nahme unterbreitet. Der Kanton Basel-Stadt nimmt die Verordnung zustimmend zur Kenntnis und 
bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Mit der Regelung der Anforderungen an die 
Übertragung von Ton und Bild sowie an die Bearbeitung der Daten während und nach der Über-
tragung, wird ein angemessener Schutz und eine zureichende Sicherheit der Daten beim Einsatz 
der elektronischen Mittel gewährleistet, was ausdrücklich begrüsst wird. 
 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne direkt an die Leitung des Zentralen Rechtsdienstes im Justiz- 
und Sicherheitsdepartement (E-Mail: Leitung.zrd@jsd.bs.ch, Tel.: +41 61 267 70 03) wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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